
Stadt Neustadt am Rübenberge Neustadt a. Rbge., 07.07.2014 

Der Bürgermeister  

 
Beschlussvorlage Nr. 2014/172     öffentlich 

                                        
 

Bezugsvorlagen:  

 
 

Finanzielle Auswirkungen  

 Haushaltsjahr: 2013 

Produktkonto: 2720420.7831100 

einmalige Kosten: 27.164,73 EUR 

jährliche Folgekosten (Sachkosten, Personalkosten, Zinsen, Abschreibungen): 
 
 
 

 
 

Anpassung des Festwertes für den Medienbestand der Stadtbibliothek; 
Bewilligung einer außerplanmäßigen Ausgabe für das Haushaltsjahr 2013 

 
 

 

 

 
 

 Stimmen 

Gremium Sitzung am TOP einst. Ja Nein 
Enthal-

tung 

Verwaltungsausschuss 
28.07.2014 

- 
     

Rat 
18.09.2014 

- 
     

 
Beschlussvorschlag:  
 
Zur Anpassung des Festwertes für den Medienbestand der Stadtbibliothek wird für das Pro-
duktkonto 2720420.7831100 eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 27.164,73 EUR für 
das Haushaltsjahr 2013 bewilligt. 
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Begründung:  
 
Nach § 46 Abs. 1 S. 1 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) können 
Festwerte für Vermögensgegenstände gebildet werden, die regelmäßig ersetzt werden und 
deren Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. In ent-
sprechender Anwendung ist bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz ein Festwert von 
52.970,16 EUR für den Medienbestand der Stadtbibliothek festgesetzt worden. 
 
Der Festwert der Bilanz ist in regelmäßigen Abständen zu überprüfen, wobei bei Abweichun-
gen von mehr als 10 % eine entsprechende Anpassung des Festwertes vorzunehmen ist. 
 
Im Rahmen der Überprüfung wurde für Ende 2013 ein Festwert von 80.134,89 EUR für den 
Medienbestand ermittelt, was einer Wertsteigerung von 27.164,73 EUR und damit einer Ab-
weichung von mehr als 51 % entspricht. 
 
Für die Erhöhung des Festwertes in der Bilanz ist es notwendig, die im Ergebnishaushalt 2013 
für die Beschaffung von Medien bereitgestellten Mittel und getätigten Aufwendungen in Höhe 
von 27.164,73 EUR nachträglich dem Investitionshaushalt zuzuordnen. Da dort auf dem Pro-
duktkonto 2720420.7831100 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen 
über 1.000 EUR o. USt." bisher keine Haushaltsmittel bereitstehen, ist die Bewilligung einer 
außerplanmäßigen Ausgabe in entsprechender Höhe notwendig. 
 
Die Deckung der außerplanmäßigen Ausgabe erfolgt über das Produktkonto 
2720402.4271300 "Unterhaltung von Bücherei-Medien". 
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